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Prüfungsordnung 
für den Bachelor-Studiengang  

Mikrotechnologie und Nanostrukturen 
 

Vom 7. Juli 2016 
 
Die Fakultät 7 (Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät II – Physik und Mechatronik) der 
Universität des Saarlandes hat auf Grund von § 59 Universitätsgesetz vom 23. Juni 2004 
(Amtsbl. S. 1782), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Oktober 2014 (Amtsbl. S. 406) und 
auf der Grundlage der Rahmenprüfungsordnung der Universität des Saarlandes für Ba-
chelor- und Master-Studiengänge (BMRPO) vom 17. Juni 2015 (Dienstbl., Nr. 65, S. 474) 
folgende Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Mikrotechnologie und Nanostruktu-
ren erlassen, die nach Zustimmung des Senats der Universität des Saarlandes und des Uni-
versitätspräsidiums hiermit verkündet wird. 
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I Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Zuständigkeit 

 
Diese Ordnung regelt die Prüfungen für den Bachelor-Studiengang Mikrotechnologie und 
Nanostrukturen der Universität des Saarlandes. Zuständig für die Organisation von Lehre, 
Studium und Prüfungen ist die Fakultät 7 (Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät II – 
Physik und Mechatronik) der Universität des Saarlandes. 
 

§ 2  
Grundsätze 

 
(1) Die Fakultät 7 (Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät II – Physik und Mechatronik) 
der Universität des Saarlandes verleiht auf Grund des in der vorliegenden Prüfungsordnung 
geregelten Prüfungsverfahrens bei einem erfolgreichen Studium den Grad des Bachelor of 
Science (B.Sc.). 
 
(2) Im Bachelor-Studium werden die Fähigkeit zu theoriegeleitetem und praxisbezogenem 
Arbeiten sowie die Kenntnis von Grundlagen der Physik und der Ingenieurwissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Mikrotechnologie und Nanostrukturen vermittelt. Es führt zu einem 
ersten berufsqualifizierenden Abschluss.  
 
(3) Das Bachelor-Studium kann in Vollzeit oder in Teilzeit (vgl. § 16) durchgeführt werden.  
 
(4) Alle Regelungen gelten sowohl für das Vollzeit- als auch für das Teilzeitstudium. 
 
(5) Das Ablegen von Prüfungen und das Anfertigen einer Bachelor-Arbeit setzt eine ord-
nungsgemäße Einschreibung für den Studiengang voraus. Auf Antrag kann der Prüfungs-
ausschuss in begründeten Ausnahmefällen von diesem Erfordernis befreien. Der Antrag 
kann unabhängig von der Immatrikulation gestellt werden. 
 

§ 3  
Regelstudienzeit 

 
(1) Die Regelstudienzeit des Bachelor-Studiengangs (Vollzeitstudium) beträgt einschließlich 
der Zeit bis zum Abschluss der Bachelor-Prüfung 6 Semester. 
 
(2) Die Regelstudienzeit für ein Teilzeitstudium beträgt einschließlich der Zeit bis zum Ab-
schluss der Bachelor-Prüfung 12 Semester. Werden nur Teile des Bachelor-Studiums in 
Teilzeit gestaltet, verlängert sich die Regelstudienzeit gemäß Absatz 1 wie folgt: 
 
bei einem oder zwei Teilzeitsemestern um ein Semester; 
bei drei oder vier Teilzeitsemestern um zwei Semester; 
bei fünf oder sechs Teilzeitsemestern um drei Semester; 
bei sieben oder acht Teilzeitsemestern um vier Semester; 
bei neun oder zehn Teilzeitsemestern um fünf Semester; 
bei elf oder zwölf Teilzeitsemestern um sechs Semester. 
 
(3) Auf die Regelstudienzeit werden Semester nicht angerechnet, in denen der Kandidat/die 
Kandidatin beurlaubt war. 
 
(4) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss werden die Inanspruchnahme der gesetzlichen 
Mutterschutzfristen, der Elternzeit und die Erfüllung von Familienpflichten (insbesondere Er-
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ziehung/Betreuung eines minderjährigen Kindes bzw. mehrerer minderjähriger Kinder sowie 
die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger) berücksichtigt. 
 
(5) In der Studienordnung bzw. im zugehörigen Studienplan ist bei Modulen (und ggf. Mo-
dulelementen) anzugeben, bis zu welchem Semester einschließlich das Modul (bzw. Mo-
dulelement) noch als innerhalb der Regelstudienzeit absolviert gilt. 
 

§ 4  
Modularisierung und Credit Points 

 
(1) Unter Modularisierung wird die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch und 
zeitlich abgerundeten, in sich geschlossenen und mit Credit Points (CP) versehenen abprüf-
baren Einheiten (Modulen) verstanden. Ein Modul besteht in der Regel aus mehreren inhalt-
lich aufeinander abgestimmten Lehrveranstaltungen (Modulelementen) eines Semesters 
oder einer Folge von 2 Semestern und wird mit Prüfungen (in der Regel einer Modulprüfung) 
abgeschlossen, die auch aus mehreren Teilen bestehen können und auf deren Grundlage 
Credit Points vergeben werden. Die Credit Points für ein Modul, das sich aus mehreren Mo-
dulelementen zusammensetzt, errechnen sich als Summe der Credit Points der einzelnen 
beteiligten Modulelemente. 
 
(2) Der Studienerfolg wird studienbegleitend durch den Erwerb von Credit Points dokumen-
tiert. Dabei gilt für die Bestimmung des Studienaufwands ein Basiswert von 30 Stunden pro 
Credit Point. Bei der Dokumentation der Prüfungsleistungen (z.B. im Transcript of Records) 
ist dieser Basiswert anzugeben. 
 
(3) Der Studienaufwand eines Moduls bzw. Modulelements wird in der Studienordnung in 
Semesterwochenstunden (SWS) sowie dem Workload, dargestellt in Credit Points (CP), an-
gegeben. Zugleich wird unter Angabe des entsprechenden Modulelements festgehalten, 
welche Art(en) der Prüfung durchgeführt wird (werden) und ob ggf. die Vergabe der Credit 
Points an eine Überprüfung in Verbindung mit einer oder mehreren Modulelementen des 
Moduls geknüpft ist. Bei Modulelementen ist anzugeben, in welchem Zyklus (jedes Semes-
ter, jedes Sommersemester, jedes Wintersemester ...) dieses Modulelement angeboten wird. 
Wird das Modulelement als Pflichtveranstaltung in einem anderen Zyklus als den oben ge-
nannten angeboten, ist dieser zu beschreiben und ein Referenzsemester (bzw. -jahr) als 
Zyklusbeginn-Referenz anzugeben. 
 
(4) Credit Points können nur erworben werden, wenn der Studienaufwand mindestens einen 
Credit Point beträgt und die Leistung durch eine benotete oder unbenotete Leistungsprüfung 
erfolgreich abgeschlossen wird. 
 
(5) Für jeden Studierenden/jede Studierende wird im zuständigen Prüfungssekretariat ein 
Studienkonto geführt, das nach Ende eines jeden Semesters mit Bezug zu den erbrachten 
Prüfungsleistungen unter Angabe der insgesamt erreichten Credit Points fortgeschrieben 
wird. Prüfungsleistungen, die anderweitig (z.B. bei einem Hochschulwechsel oder im Rah-
men eines Fern- oder Auslandsstudiums) erbracht und anerkannt wurden, werden dabei be-
rücksichtigt. 
 

§ 5 
Struktur des Studiums und Studienaufwand 

 
(1) Der Kernbereich-Bachelor-Studiengang Mikrotechnologie und Nanostrukturen umfasst 
insgesamt 180 CP. Davon entfallen 12 CP auf die Bachelor-Arbeit. 
 
(2) In der Studienordnung ist dafür Sorge zu tragen, dass sich der Studienaufwand über die 
Studienjahre regelmäßig so verteilt, dass je Studienjahr Prüfungsleistungen mit ca. 60 Credit 
Points erbracht werden können. 
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(3) Art und Umfang der für die Bachelor-Prüfung vorausgesetzten Leistungskontrollen sind 
so zu gestalten, dass das Studium innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden 
kann. Hierzu werden in der Regel pro Studienjahr (in dem die zugehörige Veranstaltung 
stattgefunden hat) 2 Termine für jede Prüfung angeboten, sofern der Veranstaltungstyp dies 
zulässt. 
 
(4) Modulprüfungen erfolgen studienbegleitend als Bestandteil der Bachelor-Prüfung. Den 
Abschluss des Studiums bildet in der Regel die Bachelor-Arbeit. 
 

§ 6  
Prüfungsausschuss und Prüfungssekretariat  

 
(1) Für die Durchführung der Prüfungen des Bachelor-Studiengangs Mikrotechnologie und 
Nanostrukturen bildet die Fakultät 7 (Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät II – Physik 
und Mechatronik) der Universität des Saarlandes im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach § 23 
Abs. 1 UG einen Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss wird organisatorisch durch 
das Prüfungssekretariat der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultäten unterstützt. 
 
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an: 
1. drei Vertreter/Vertreterinnen der Gruppe der Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen der 

Fachrichtungen Physik und Mechatronik; 
2. ein Vertreter/eine Vertreterin der Gruppe der akademischen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

der Fachrichtungen Physik und Mechatronik und 
3. ein Vertreter/eine Vertreterin der Gruppe der Studierenden der Fachrichtungen Physik 

und Mechatronik, nach Möglichkeit aus dem Studiengang Mikrotechnologie und Nano-
strukturen, mit eingeschränktem Stimmrecht. 

 
Das Mitglied aus der Gruppe der Studierenden hat nur beratende Stimme, wenn Fragen zur 
Entscheidung anstehen, welche die Bewertung der Bachelor-Prüfung berühren, soweit es 
nicht selbst die entsprechende Qualifikation besitzt. 
 
Die Mitglieder werden durch einen persönlichen Stellvertreter/eine persönliche Stellvertre-
terin vertreten. Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 sowie deren Stellvertreter/Stellver-
treterinnen werden vom zuständigen Fakultätsrat auf Vorschlag der jeweiligen Mitglieder-
gruppe für zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl der Mitglieder ist zulässig. Scheidet ein Mit-
glied oder ein stellvertretendes Mitglied vorzeitig aus, so ist für den Rest der Amtszeit eine 
Ersatzwahl vorzunehmen. Eine Wiederwahl der gewählten sowie der stellvertretenden Mit-
glieder ist zulässig. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss wählt aus der Reihe der Mitglieder nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
seinen Vorsitzenden/seine Vorsitzende und einen Stellvertreter/eine Stellvertreterin. 
 
(4) Dem Prüfungsausschuss obliegt es, die Einhaltung der Bestimmungen dieser Prüfungs-
ordnung zu überwachen. Er kann die ihm zugewiesenen Aufgaben allgemein oder im Einzel-
fall auf den Vorsitzenden/die Vorsitzende übertragen.  
 
(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn seine Mitglieder ordnungsgemäß gela-
den sind, und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Für Entscheidun-
gen ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich. 
Ergibt sich Stimmengleichheit, entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. 
 
(6) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der 
Schweigepflicht nach Artikel 17 Abs. 2 der Grundordnung der Universität des Saarlandes.  
 
(7) Dem Prüfungsausschuss obliegt es insbesondere, 
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1. über Anträge auf Zulassung zu den studienbegleitenden Leistungskontrollen sowie auf 

Zulassung zur Bachelor-Arbeit zu entscheiden; 
2. über Anträge auf Befreiung von der Zulassungsvoraussetzung zu entscheiden; 
3. über Anträge auf Ablegung von Prüfungen und Prüfungsvorleistungen in anderer Form zu 

entscheiden; 
4. den Prüfer/die Prüferin (den Gutachter/die Gutachterin) sowie den Zweitgutachter /die 

Zweitgutachterin und den Betreuer/die Betreuerin für die Bachelor-Arbeit zu bestellen; 
5. über Anträge auf Verlängerung der Bearbeitungszeit für die Bachelor-Arbeit zu entschei-

den; 
6. über Anträge zur Sprache der Bachelor-Arbeit zu entscheiden; 
7. in Abstimmung mit den jeweiligen Mitgliedern der Gruppe der Hochschullehrer/ Hoch-

schullehrerinnen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 UG) Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsvor-
leistungen und Prüfungsleistungen anzuerkennen und über die Anrech-
nung/Nichtanrechnung von Studienzeiten auf die Regelstudienzeit zu entscheiden; 

8. sofern erforderlich einen Drittgutachter/eine Drittgutachterin für die Bachelor-Arbeit zu 
bestellen; 

9. die Note für die Bachelor-Arbeit festzusetzen; 
10. über die Annullierung von Prüfungsleistungen und die Einstellung von Prüfungsverfahren 

zu entscheiden und Entscheidungen über die Bewertung von durch Täuschung beein-
flussten Prüfungsleistungen und über den Ausschluss von einer Prüfung zu überprüfen; 

11. über die nachträgliche Berichtigung von Noten und über die Ungültigkeitserklärung der 
Bachelor-Prüfung zu entscheiden; 

12. zu Vorschlägen des Fachs auf Änderung des Modulhandbuchs Stellung zu nehmen; 
13. über Anträge zur Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen, der Elternzeit 

und der Erfüllung von Familienpflichten (insbesondere Erziehung/Betreuung eines minder-
jährigen Kindes bzw. mehrerer minderjähriger Kinder sowie die Betreuung pflegebedürfti-
ger Angehöriger) sowie der besonderen Belange behinderter Studierender zu entschei-
den; 

14. über Einsprüche eines Kandidaten/einer Kandidatin im Zusammenhang mit der Bewer-
tung von Prüfungsleistungen oder Prüfungsvorleistungen nach Anhörung des/der ent-
sprechenden Prüfers/Prüferin zu entscheiden. 

15. über Anträge auf Genehmigung einer dritten Wiederholungsprüfung zu entscheiden, 
16. über Anträge auf Fristverlängerung der Fortschrittskontrolle zu entscheiden, 
17. über das Vorliegen von Ausnahmetatbeständen für das Ablegen von Prüfungen im Fall 

einer Beurlaubung nach § 9 Abs. 6 der Immatrikulationsordnung zu entscheiden. 
 

(8) Die Aufgaben nach Absatz 7 Nr. 1 bis 9 sowie 12, 13 und 15 bis 17 nimmt im Auftrag des 
Prüfungsausschusses dessen Vorsitzender/Vorsitzende wahr. Wird dessen/deren Entschei-
dung von einem Kandidaten/einer Kandidatin oder von einem Mitglied des Prüfungsaus-
schusses angefochten, so entscheidet der Prüfungsausschuss, im Fall von Einwänden ge-
gen die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen auf der Grundlage einzuholender Stellung-
nahmen der am Zustandekommen der Bewertung beteiligten Prüfer/Prüferinnen. 
 

§ 7  
Prüfer/Prüferinnen; Betreuer/Betreuerinnen; Beisitzer/Beisitzerinnen 

 
(1) Zu Prüfern/Prüferinnen (Gutachtern/Gutachterinnen) für die Bachelor-Arbeit nach dieser 
Ordnung können Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen (§ 13 
Abs. 1 Nr. 1 UG), entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren/Professorinnen, 
Honorarprofessoren/Honorarprofessorinnen, Privatdozenten/Privatdozentinnen, Leiter/Leiter-
innen selbstständiger Nachwuchsgruppen, außerplanmäßige Professoren/Professorinnen 
bestellt werden. In besonderen Fällen kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit 
den das betreffende Fachgebiet vertretenden Professoren/Professorinnen auch Mitglieder 
der Gruppe der akademischen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Lehrbeauftragte für den Be-
reich des Lehrauftrags und Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen 
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anderer Hochschulen sowie qualifizierte in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu 
Prüfern/Prüferinnen bestellen. Ehemalige Mitglieder der Fakultät, die aus der Universität des 
Saarlandes ausgeschieden sind, können mit ihrem Einvernehmen bis zu fünf Jahre nach 
ihrem Ausscheiden aus der Fakultät bestellt werden. Honorarprofesso-
ren/Honorarprofessorinnen, Privatdozenten/Privatdozentinnen, außerplanmäßige Professo-
ren/Professorinnen, die keine Lehrtätigkeit mehr ausüben, und Lehrstuhlvertre-
ter/Lehrstuhlvertreterinnen nach § 36 Abs. 7 UG, die mehr als 2 Semester Lehrtätigkeit aus-
geübt haben, können mit ihrem Einvernehmen bis zu zwei Jahre nach ihrem Ausscheiden 
aus der Fakultät bestellt werden.  
 
(2) Zu Betreuern/Betreuerinnen einer Bachelor-Arbeit können neben Prüferinnen/Prüfern im 
Einvernehmen mit den das betreffende Fachgebiet vertretenden Professoren/Professorinnen 
Mitglieder der Gruppe der akademischen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Lehrbeauftragte 
für den Bereich des Lehrauftrags und Mitglieder der Gruppe der Hochschulleh-
rer/Hochschullehrerinnen anderer Hochschulen bestellt werden. Ehemalige Mitglieder der 
Fakultät, die aus der Universität des Saarlandes ausgeschieden sind, können mit ihrem Ein-
vernehmen bis zu fünf Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Fakultät bestellt werden. Ho-
norarprofessoren/Honorarprofessorinnen, Privatdozenten/Privatdozentinnen, außerplanmä-
ßige Professoren/Professorinnen, die keine Lehrtätigkeit mehr ausüben, und Lehrstuhlvertre-
ter/Lehrstuhlvertreterinnen nach § 36 Abs. 7 UG, die mehr als 2 Semester Lehrtätigkeit aus-
geübt haben, können mit ihrem Einvernehmen bis zu zwei Jahre nach ihrem Ausscheiden 
aus der Fakultät bestellt werden. 
 
(3) Zu den Prüfern/Prüferinnen bei Modulprüfungen bzw. Modulelementprüfungen gehören 
die Dozenten/Dozentinnen der entsprechenden Module bzw. Modulelemente. 
 
(4) Zum Beisitzer/zur Beisitzerin einer mündlichen Prüfung darf nur ein Mitglied der Universi-
tät bestellt werden, das in einem für die Prüfung relevanten Fach einen akademischen Ab-
schluss besitzt.  
 
(5) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die 
durch die Prüfung festzustellenden oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 

§ 8  
Prüfungssprache  

 
Prüfungsleistungen können in deutscher oder englischer Sprache erbracht werden. Bei Zu-
stimmung der Prüfer/Prüferinnen und gegebenenfalls Beisitzer/Beisitzerinnen sowie des 
Kandidaten/der Kandidatin sind weitere Prüfungssprachen zulässig. 
 

§ 9  
Leistungskontrollen, Prüfungsleistungen und Prüfungsarten 

 
(1) Mindestens 50% der Module - gerechnet in Credit Points – sollen benotet sein. 
 
(2) Leistungskontrollen sind mündliche und/oder schriftliche Prüfungsleistungen (auch in 
elektronischer Form), die auch über mehrere Termine aufgeteilt werden können. Die Form 
und Dauer der Leistungskontrolle für ein Modul- bzw. Modulelement werden zu Beginn der 
jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt gegeben. Bei Kombinationen ist die Gewichtung der 
Teile anzugeben. Prüfungstermine sind dem Kandidaten/der Kandidatin mindestens drei 
Wochen im Voraus bekannt zu geben. 
 
(3) Leistungskontrollen dienen dem Nachweis, ob die Studierenden die Qualifikationsziele 
des Moduls erreicht haben, sie die Inhalte und Methoden des Moduls in den wesentlichen 
Zusammenhängen beherrschen und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden 
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können. Leistungskontrollen umfassen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen sowie Prü-
fungsleistungen. 
 
(4) Jedes Modul bzw. Modulelement beinhaltet eine zumeist benotete Prüfungsleistung (Mo-
dul(element)prüfung), die spätestens zu Beginn des nachfolgenden Semesters erstmalig 
angeboten wird.  
 
(5) Prüfungsleistungen werden von mindestens einem Prüfer/einer Prüferin bewertet. Prü-
fungen, deren Nichtbestehen endgültig ist, werden von zwei Prüfern/Prüferinnen bewertet. In 
diesem Fall kann auf Antrag des Kandidaten/der Kandidatin an den Prüfungsausschuss ein 
Prüfer/eine Prüferin gegen einen anderen/eine andere des Fachgebietes getauscht werden. 
 
(6) Schriftliche Prüfungsleistungen umfassen Klausuren, Hausarbeiten, Seminarausarbeitun-
gen, Projektdokumentationen, Laborprotokolle und Implementierungen. Sie werden von ei-
nem Prüfer / einer Prüferin bewertet. Klausurarbeiten werden unter Aufsicht eines Prü-
fers/einer Prüferin oder unter Aufsicht einer dazu bestellten Person, die unter der Verantwor-
tung eines Prüfers/einer Prüferin steht, durchgeführt. Klausuren sollen nicht weniger als 60 
Minuten und nicht mehr als 180 Minuten dauern. Die Bearbeitungszeit für Hausarbeiten, 
Seminarausarbeitungen, Projektdokumentationen, Laborprotokolle und Implementierungen 
wird zu Beginn des jeweiligen Modul(element)s bekannt gegeben 
 
(7) Prüfungsvorleistungen bestehen aus einer oder mehreren unbenoteten Kenntniskontrol-
len innerhalb eines Moduls während des Semesters. Mit dem Bestehen der geforderten Prü-
fungsvorleistungen zu einer Modulprüfung zeigt der/die Studierende, dass er/sie die Min-
destanforderungen im Lernfortschritt erfüllt. Ein solche Prüfungsvorleistung kann schriftlich 
(z.B. Bearbeitung von Übungsaufgaben, oder Anfertigung von Versuchsprotokollen) oder 
mündlich sein. Die Prüfungsvorleistungen werden unter Verantwortung eines Prüfers/einer 
Prüferin, ggf. durch eine von ihm/ihr bestellte Person, durchgeführt. Die Ergebnisse der Prü-
fungsvorleistungen sind zu dokumentieren. 
 
(8) Seminarleistungen können insbesondere in mündlicher Form (Vortrag) und/oder in 
schriftlicher Form (Hausarbeit) erbracht werden. Die Bewertung erfolgt durch einen Prü-
fer/eine Prüferin, in der Regel den Seminarleiter/die Seminarleiterin. Die Bearbeitungszeit 
wird zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt gegeben. Die Bewertungsfrist für 
eine Hausarbeit beträgt in der Regel 6 Wochen. 
 
(9) Mündliche Prüfungen dauern für jeden Kandidaten/jede Kandidaten in der Regel mindes-
tens 15 bis höchstens 30 Minuten. Sie werden vor zwei Prüfern/Prüferinnen oder vor einem 
Prüfer/einer Prüferin in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers/einer sachkundigen Beisit-
zerin abgelegt. Nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse können Studierende des Fachs 
bzw. Studiengangs Mikrotechnologie und Nanostrukturen als Zuhörer/Zuhörerinnen zugelas-
sen werden, sofern der geprüfte Kandidat/die geprüfte Kandidatin dem nicht widerspricht. 
Diese Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe der Ergebnisse. 
Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse sowie die Bewertung einer mündlichen Prü-
fung werden in einem Protokoll festgehalten, das von dem Prüfer/der Prüferin und dem Bei-
sitzer/der Beisitzerin unterzeichnet wird. Vor Festsetzung der Note hört der Prüfer/die Prüfe-
rin den Beisitzer/die Beisitzerin. Hinsichtlich der Festsetzung einer Note gelten § 13 Abs. 1 
und 2 sinngemäß. Die Bewertung wird dem Kandidaten/der Kandidatin jeweils unmittelbar im 
Anschluss an die Prüfung mitgeteilt.  
 
(10) In Praktika wird in der Regel vor der eigentlichen Durchführung des Versuchs der Kennt-
nisstand der Studierenden im Rahmen einer mündlichen Eingangsprüfung durch den Ver-
suchsbetreuer abgeprüft. Darüber hinaus ist von den Studierenden ein Protokoll so zu füh-
ren, dass die erzielten Versuchsergebnisse nachvollziehbar sind. Die schriftlich angefertigten 
Protokolle und Auswertungen werden vom Betreuer des jeweiligen Praktikumsversuchs 
überprüft und die erfolgreiche Versuchsdurchführung bescheinigt (Testat). 
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(11) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss werden die Inanspruchnahme der gesetzlichen 
Mutterschutzfristen, der Elternzeit und die Erfüllung von Familienpflichten (insbesondere Er-
ziehung/Betreuung  eines minderjährigen Kindes bzw. mehrerer minderjähriger Kinder sowie 
die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger) sowie die besonderen Belange behinderter 
Studierender berücksichtigt. Sofern Fristen für die Erbringung bestimmter Leistungen vorge-
sehen sind, werden diese auf Antrag um die gesetzlichen Mutterschutzfristen verlängert. Ein 
Nachteilsausgleich gemäß § 10 bleibt unberührt. 
 
(12) Über Widersprüche gegen die Bewertung einer Prüfungsleistung entscheidet der Prü-
fungsausschuss nach Anhörung des betreffenden Prüfers/der betreffenden Prüferin. 
 

§ 10 
Nachteilsausgleich 

 
(1) Macht ein Kandidat/eine Kandidatin durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er/sie 
wegen einer länger andauernden oder ständigen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, Stu-
dien-, Prüfungsvor- oder Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen 
Form zu erbringen bzw. abzulegen, kann der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag der 
Kandidatin/des Kandidaten angemessene nachteilsausgleichende Maßnahmen genehmigen. 
Angemessene nachteilsausgleichende Maßnahmen sind die Anpassung der äußeren Prü-
fungsbedingungen (z.B. Zulassung geeigneter Hilfsmittel), die Verlängerung der Bearbei-
tungszeiten für das Ablegen von Prüfungen oder eine andere Gestaltung des Prüfungsver-
fahrens bzw. der Wechsel der Prüfungsform, d.h. das Erbringen gleichwertiger Leistungen in 
anderer Form. Der Wechsel der Prüfungsform kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn 
eine Anpassung der äußeren Prüfungsbedingungen oder die Verlängerung der Bearbei-
tungszeiten für das Ablegen von Prüfungen nicht als angemessener Nachteilsausgleich aus-
reichend sind. Die Gewährung eines Nachteilsausgleiches darf in keinem Fall zu einer Modi-
fizierung der Prüfungsinhalte führen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen im Rahmen 
der entsprechenden Zuständigkeit. 
 
(2) Ein Antrag gemäß Absatz 1 muss alle zwei Semester gestellt werden, sofern der vorlie-
gende Nachteil auch dann noch ausgeglichen werden muss. 
 
(3) Das in Absatz 1 verlangte ärztliche Zeugnis (Attest) muss mindestens Angaben enthalten 
über die von der länger andauernden oder ständigen Beeinträchtigung ausgehenden körper-
liche und/oder psychische Funktionsstörung, deren Auswirkungen auf die Prüfungs- oder 
Studierfähigkeit der oder des Studierenden aus medizinischer Sicht, den Zeitpunkt des dem 
Attest zugrunde liegenden Untersuchungstermins sowie eine ärztliche Prognose über die 
Dauer der länger andauernden oder ständigen Beeinträchtigung. Der/Die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses kann auf die Vorlage eines ärztlichen Attests verzichten, wenn offen-
sichtlich ist, dass die/der Studierende chronisch erkrankt oder beeinträchtigt ist. 
 

§ 11 
Fortschrittskontrolle  

 
(1) Ein Studierender/Eine Studierende hat im Vollzeitstudium folgende Mindestleistungen zu 
erbringen: 
 
nach 1 Semester mindestens 9 Credit Points; 
nach 2 Semestern mindestens 18 Credit Points; 
nach 4 Semestern mindestens 60 Credit Points; 
nach 6 Semestern mindestens 105 Credit Points; 
nach 9 Semestern mindestens 168 Credit Points. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten Fristen verlängern sich bei Teilzeitstudium wie folgt: 
bei ein oder zwei Teilzeitsemestern um ein Semester; 
bei drei oder vier Teilzeitsemestern um zwei Semester; 
bei fünf oder sechs Teilzeitsemestern um drei Semester; 
bei sieben oder acht Teilzeitsemestern um vier Semester; 
bei neun oder zehn Teilzeitsemestern um fünf Semester; 
bei elf oder zwölf Teilzeitsemestern um sechs Semester. 
 
(3) Wenn ein Studierender/eine Studierende die Mindestleistung nicht erreicht, wird er/sie 
schriftlich darauf hingewiesen, dass die Erreichung des Studienziels gefährdet ist. Gleichzei-
tig wird ihm/ihr ein Beratungsgespräch angeboten. 
 
(4) Wenn ein Studierender/eine Studierende die am Ende eines Semesters erwartete Min-
destleistung aus von ihm/ihr zu vertretenden Gründen zum zweiten Mal hintereinander nicht 
erreicht, verliert er/sie den Prüfungsanspruch. Der Verlust des Prüfungsanspruchs wird 
dem/der Studierenden durch schriftlichen Bescheid des Prüfungsausschusses mitgeteilt, der 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Dem/der Studierenden ist vor der endgül-
tigen Entscheidung des Prüfungsausschusses Gelegenheit zu einer Stellungnahme inner-
halb einer Frist von zwei Wochen zu geben.  
 
(5) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss die in Absatz 1 und Absatz 
2 genannten Fristen angemessen (in der Regel um  jeweils 1 Semester) verlängern. 
 

§ 12 
Schlüsselkompetenzen 

 
(1) Die Universität des Saarlandes fördert die Vermittlung, den Erwerb und die Anerkennung 
von Schlüsselkompetenzen für Studierende als einen ergänzenden Teil des Fachstudiums. 
Unter Schlüsselkompetenzen werden überfachliche Qualifikationen (Fähigkeiten, Einstellun-
gen und Wissenselemente) zusammengefasst, die bei der Lösung von Problemen und beim 
Erwerb neuer Kompetenzen in möglichst zahlreichen Inhaltsbereichen von Nutzen sein kön-
nen, wie beispielsweise zur Weiterentwicklung von Studier-, Lern-, Lehr- und Forschungsfä-
higkeit, Persönlichkeit, Berufs(feld)kompetenz und Bürgerschaftlichkeit. Bezogen auf die bei-
spielhaft angesprochenen Weiterentwicklungsziele werden Schlüsselkompetenzen im Sinne 
von methodischen, sozialen und persönlichen Kompetenzen erworben. 
 
(2) Gremien- oder Mentorentätigkeiten an der Universität des Saarlandes können auf Antrag 
von Studierenden mit bis zu 3 Credit Points anerkannt werden, wobei 1,5 Credit Points pro 
Semesterwochenstunde als angemessen gelten. Im Falle von Gremientätigkeiten müssen 
die konkreten Leistungen durch ein qualifiziertes Zeugnis bestätigt werden, das genaue An-
gaben zur Dauer und zum zeitlichen Umfang der Tätigkeit enthält sowie die Art und Weise 
der Tätigkeit präzisiert. Darüber hinaus ist von dem/der Studierenden schlüssig darzulegen, 
inwieweit Schlüsselkompetenzen durch das ehrenamtliche Engagement erworben wurden. 
 
(3) Auf Antrag der/des Studierenden können an der Universität des Saarlandes sowie an 
weiteren deutschen und ausländischen Hochschulen erbrachte Leistungen im Bereich 
Schlüsselkompetenzen anerkannt werden. Für die Anerkennung außerhalb der Universität 
des Saarlandes erbrachter Leistungen im Bereich Schlüsselkompetenzen gilt § 15 Abs. 4 
entsprechend. 
 
(4) Näheres regelt die Studienordnung bzw. der zuständige Prüfungsausschuss. 
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§ 13  
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der entsprechenden Noten  

 
(1) Soweit eine Benotung vorgesehen ist, werden die einzelnen Prüfungsleistungen mit fol-
genden Noten bewertet: 
1 = sehr gut  bei einer hervorragenden Leistung; 
2 = gut  bei einer Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anfor-

derungen liegt; 
3 = befriedigend  bei einer Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  bei einer Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt. 
5 = nicht ausreichend  bei einer Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-

gen nicht mehr genügt. 
 
(2) Zur differenzierten Benotung der einzelnen Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7; 
4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
(3) Die Benotung wird ergänzt durch eine ECTS-Note, die Auskunft geben soll über das rela-
tive Abschneiden des/der Studierenden und die auch in das Diploma Supplement aufzuneh-
men ist. Die ECTS-Bewertungsskala gliedert die Studierenden nach statistischen Gesichts-
punkten, die es erlauben, die individuelle Leistung eines/einer Studierenden in Bezug auf die 
anderen Studierenden entsprechend einzuordnen. Die erfolgreichen Studierenden erhalten 
dabei folgende Noten: 
 
A = die besten 10 %; 
B = die nächsten 25 %; 
C = die nächsten 30 %; 
D = die nächsten 25 %; 
E = die nächsten 10 %. 
 
Diese Verfahrensweise ist zu verwenden, sofern die Größe der Bezugsgruppe eine tragfähi-
ge Aussage über die prozentuale Verteilung ermöglicht (eine Untergrenze von 50 Studieren-
den als Bezugsgruppe sollte dabei nicht unterschritten werden). Die Angabe des relativen 
Abschneidens des/der Studierenden ist hierbei auch in anderer Skalierung möglich.  Im Falle 
zu kleiner Bezugsgruppen sind pragmatische Lösungen anzustreben.  
 
(4) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren einzelnen Modulelementprüfungen, so errech-
net sich die Modulnote wie folgt: Die Noten aller Modulelementprüfungen des Moduls werden 
jeweils zunächst mit dem Credit-Point-Wert des zugehörigen Modulelements multipliziert und 
die Ergebnisse werden addiert. Das Ergebnis der Addition wird durch die Summe der Credit 
Points der beteiligten Modulelemente dividiert. Dieses Ergebnis wird auf eine Stelle nach 
dem Komma abgerundet. Unbenotete Modulelemente bleiben bei der Berechnung der Mo-
dulnote unberücksichtigt. 
 
(5) Wird die Bachelor-Arbeit von den Prüfern/Prüferinnen unterschiedlich benotet, so errech-
net sich die Note für diese Arbeit als arithmetischer Mittelwert der von den Prüfern/Prüfer-
innen vorgeschlagenen Noten. Der Mittelwert wird auf eine Stelle nach dem Komma abge-
rundet. 
 
(6) Eine Modulprüfung bzw. Modulelementprüfung ist bestanden, wenn die Bewertung ‚be-
standen’ erfolgt bzw. bei Benotung die Note mindestens ‚ausreichend’ ist. Setzt sich eine 
Modulprüfung aus mehreren Modulelementprüfungen zusammen, so ist die Modulprüfung 
bestanden, wenn alle gemäß der Studienordnung notwendigen Modulelementprüfungen be-
standen sind. 
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(7) Eine Modulprüfung bzw. Modulelementprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die 
Bewertung ‚nicht bestanden’ erfolgt bzw. bei Benotung die Note ‚nicht ausreichend’ ist, und 
die Regelungen in § 23 eine Wiederholung der Prüfungsleistung ausschließen. Eine aus 
mehreren Modulelementprüfungen zusammengesetzte Modulprüfung ist endgültig nicht be-
standen, wenn ein oder mehrere verpflichtend vorgeschriebene oder alle wählbaren Mo-
dulelemente des Moduls endgültig nicht bestanden sind. Ist eine Modulprüfung bzw. Mo-
dulelementprüfung endgültig nicht bestanden, so verliert der Kandidat/die Kandidatin den 
Prüfungsanspruch im betreffenden Modul bzw. Modulelement.  
 
(8) Spätestens einen Monat nach der Modulprüfung bzw. Modulelementprüfung werden die 
Bewertungen den Teilnehmern bekannt gegeben und beim Prüfungssekretariat aktenkundig 
gemacht. Bei bestandener Prüfung gilt die Prüfungsleistung als erbracht und der Kandi-
dat/die Kandidatin erwirbt die den zugeordneten Modulelementen entsprechenden Credit 
Points. Dies wird ggf. zusammen mit der Note unter Angabe der Modulelemente auf den zu-
gehörigen Leistungsnachweisen und auf dem Studienkonto des Kandidaten/der Kandidatin 
vermerkt und bildet ein Element des Transcript of Records. 
 

§ 14 
Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Abmeldung von einer Modulprüfung oder Modulelementprüfung ist bis eine Woche 
vor Beginn der Prüfung ohne Angabe von Gründen möglich. Erfolgt der Rücktritt nach Ablauf 
dieser Frist unbegründet bzw. werden die für den Rücktritt geltend gemachten Gründe dem 
Prüfungsausschuss nicht gemäß Absatz 3 unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 
gemacht, gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
 
(2) Versäumt der Kandidat/die Kandidatin ohne triftigen Grund den Termin einer (schriftlichen 
oder mündlichen) Prüfung oder tritt nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurück, so gilt 
diese als mit „nicht ausreichend“ bzw. “nicht bestanden“ bewertet. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit erbracht 
wird. 
 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit des Kandidaten/der Kandidatin ist die Vorlage eines ärztlichen Attests erforderlich. 
Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschuss kann im Einzelfall aus sachlichem Grund ein 
ausführliches ärztliches Gutachten oder ein amtsärztliches Attest verlangen. Ein sachlicher 
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der gleiche Kandidat/die gleiche Kandidatin zum 
wiederholten Male ein ärztliches Attest vorlegt, wenn der ärztliche Befund unklar ist oder 
wenn einem Missbrauch begegnet werden soll. Bezüglich der Gründe für den Rücktritt oder 
das Versäumnis (der Prüfungsleistung) steht der Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten 
die Krankheit eines von ihr/ihm zu versorgenden Kindes gleich. Die Erforderlichkeit der Be-
treuung des erkrankten Kindes durch den Kandidaten/die Kandidatin wird nachgewiesen 
durch ärztliches Zeugnis gemäß § 45 SGB V. Werden die Rücktritts- bzw. Versäumnisgrün-
de anerkannt, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt und es kann, wenn es die Art der Prüfung 
zulässt, ein neuer Termin anberaumt werden. 
 
(4) Versucht der Kandidat/die Kandidatin, die Zulassung zu einer Prüfung durch Täuschung 
zu erhalten, so können bereits erbrachte Prüfungsleistungen auch nachträglich durch den 
Prüfungsausschuss für ungültig erklärt werden. Gegebenenfalls kann das Prüfungsverfahren 
eingestellt werden, d.h. der Kandidat/die Kandidatin verliert den Prüfungsanspruch im Studi-
engang. Vor der Beschlussfassung ist der Kandidat/die Kandidatin zu hören. Der Beschluss 
ist ihm/ihr durch schriftlichen Bescheid mitzuteilen, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen ist. 
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(5) Versucht der Kandidat/die Kandidatin, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit ‚nicht ausreichend’ oder ‚nicht bestanden’ bewertet. Fälle von Plagi-
aten müssen dem Prüfungsausschuss durch den Prüfer/die Prüferin angezeigt werden. Im 
Fall eines Plagiats ist darüber hinaus das entsprechende Modulelement zu wiederholen. 
Diese Entscheidung wird dem/der Studierenden durch den Prüfungsausschuss schriftlich 
mitgeteilt. Gleiches gilt, wenn der Kandidat/die Kandidatin den ordnungsgemäßen Ablauf 
einer Prüfung stört und von dem Prüfer/der Prüferin oder der von diesem/dieser beauftragten 
Person nach vorheriger Verwarnung von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen wird. 
Der Kandidat/Die Kandidatin kann binnen eines Monats die Überprüfung einer Entscheidung 
nach Satz 1 oder 3 durch den Prüfungsausschuss verlangen. Wird die Entscheidung durch 
den Prüfungsausschuss bestätigt, so gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit ‚nicht aus-
reichend’ bzw. ‚nicht bestanden’ bewertet. Dieser Beschluss ist dem Kandidaten/der Kandi-
datin durch schriftlichen Bescheid unverzüglich mitzuteilen, der eine Begründung enthalten 
muss, und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Wird die Entscheidung durch 
den Prüfungsausschuss nicht bestätigt, so gilt die betreffende Prüfungsleistung als nicht 
durchgeführt. In diesem Fall veranlasst der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, dass 
der Kandidat/die Kandidatin von dem betreffenden Prüfer/der betreffenden Prüferin erneut 
zur Prüfung geladen wird. 
 

§ 15 
Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an deut-
schen oder anerkannten ausländischen Hochschulen oder an einer anerkannten Fernstu-
dieneinheit erbracht worden sind, werden anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen, die sie ersetzen sollen, 
nachgewiesen wird. Kein wesentlicher Unterschied besteht, wenn Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen gemessen in Lernergebnissen, den Anforderungen des Ba-
chelor-Studiengangs Mikrotechnologie und Nanostrukturen an der Universität des Saarlan-
des genügen.  
 
(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die 
an ausländischen Hochschulen erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 
 
(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien gelten Absatz 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, die außerhalb des Hoch-
schulbereichs erworben wurden, sind bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen 
Credit Points anzurechnen. 
 
(5) Der Kandidat/die Kandidatin hat die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen. Sind die Voraussetzungen von Absatz 1 bis 3 gegeben, so besteht ein Rechtsan-
spruch auf Anerkennung. 
 
(6) Soweit Anerkennungen von Studien- oder Prüfungsleistungen erfolgen, die nicht mit Cre-
dit Points versehen sind, sind entsprechende Äquivalente zu errechnen und auf dem Studi-
enkonto entsprechend zu vermerken. Die Noten benoteter Prüfungsleistungen sind zu über-
nehmen und nach Maßgabe der  Studienordnung sowie Kooperationsvereinbarungen mit 
Partnerhochschulen in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei nicht vergleich-
baren Notensystemen oder unbenoteten Studien- und Prüfungsleistungen, werden diese als 
unbenotet anerkannt. § 9 Abs. 1 gilt sinngemäß. 
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§ 16 
Teilzeitstudium 

 
(1) Zu einem Teilzeitstudium können Studienbewerber/Studienbewerberinnen bzw. Studie-
rende eingeschrieben werden, wenn sie wegen Berufstätigkeit, Schwangerschaft, Mutter-
schutz, Erziehung/Betreuung eines Kindes bzw. mehrerer Kinder, der Betreuung von Ange-
hörigen oder aus einem anderen wichtigen Grund dem Studium nur mindestens die Hälfte 
und höchstens 60 % ihrer Arbeitszeit widmen können. Wird in einem Studiensemester ein 
Studienvolumen von mehr als 60 % der Credit Points (in der Regel 18 CP) des entsprechen-
den Vollzeitstudiums erbracht, so gilt das Semester als Vollzeitstudiensemester. Im Einzelfall 
wird auf Antrag geprüft, ob bei einer geringen Überschreitung ein Ausgleich z.B. innerhalb 
eines Studienjahres möglich ist. Näheres regelt die Immatrikulationsordnung.  
 
(2) Die Bachelor-Arbeit ist, außer in begründeten Ausnahmefällen, in Vollzeit zu erbringen. 
 
(3) Das Teilzeitstudium begründet keinen Rechtsanspruch auf Bereitstellung eines besonde-
ren Studien- und Lehrangebotes. 
 
(4) Für Auswirkungen des Teilzeitstudiums auf Bereiche, die außerhalb der Verantwortung 
der Fakultäten liegen, und auf Leistungen, die von außeruniversitären Einrichtungen in An-
spruch genommen werden, wird keine Verantwortung und keine Haftung übernommen. Die 
Studierenden sind gehalten, sich darüber rechtzeitig bei den dafür zuständigen Stellen zu 
informieren. 
 
(5) Bei Verbleib im Teilzeitstudium ist alle zwei Semester ein Beratungsgespräch bei der für 
den Studiengang zuständigen Beratungseinrichtung durchzuführen. 
 
(6) In die Berechnung des Studienvolumens gehen alle in einem Semester in Anspruch ge-
nommenen Module ein, unabhängig davon, ob sie erfolgreich oder nicht erfolgreich absol-
viert wurden. 
 

§ 17 
Ungültigkeit von Prüfungen 

 
(1) Hat der Kandidat/die Kandidatin bei einer Prüfung getäuscht, und wird diese Tatsache 
erst nach der Ausfertigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nach-
träglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Kandidat/die 
Kandidatin getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss kann bei einer schwerwiegenden Täuschung (insbesondere bei 
einem umfangreichen Plagiat) oder im Wiederholungsfall nach Anhörung des/der Studieren-
den den Verlust des Prüfungsanspruchs feststellen. 
 
(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der Kandidat/die Kandidatin hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 
Prüfung bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Der Kandi-
dat/Die Kandidatin muss sich das Ergebnis der Prüfung auch dann entgegenhalten lassen, 
wenn die Prüfung nicht bestanden wurde. Hat der Kandidat/die Kandidatin die Zulassung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) Dem Kandidaten/Der Kandidatin ist vor einer Entscheidung nach Absatz 1, Absatz 2 oder 
Absatz 3 Satz 3 binnen Monatsfrist Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben. 
 
(5) Entscheidungen nach Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 3 sind dem/der Betroffenen 
durch schriftlichen Bescheid mitzuteilen, der eine Begründung enthält und mit einer Rechts-
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behelfsbelehrung zu versehen ist. Sie sind nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren, gerech-
net ab dem Datum der Unterzeichnung des Zeugnisses, ausgeschlossen. 
 
(6) Die unrichtige Urkunde und das unrichtige Zeugnis über die Bachelor-Prüfung sind einzu-
ziehen und ggf. neu auszustellen. 
 

§ 18 
Akteneinsicht 

 
Dem Kandidaten/der Kandidatin wird auf Antrag nach Abschluss jeder studienbegleitenden 
Prüfungsleistung Einsicht in seine/ihre schriftlichen Prüfungsleistungen, in die dazugehörigen 
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prüfungsleistung beim Prüfungsausschuss 
zu stellen. Dieser bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
 
 
II Bachelor-Studium und Bachelor-Prüfung 
 

§ 19 
Zulassung zu den Prüfungen des Bachelor-Studiums 

 
(1) Der Antrag auf Zulassung zum Prüfungsverfahren erfolgt automatisch mit dem Antrag auf 
Immatrikulation. Die Immatrikulation gilt als Zulassung zum Prüfungsverfahren. Der Antrag 
auf Zulassung zu den Modulprüfungen des Bachelor-Studiums ist Voraussetzung für die 
erstmalige Anmeldung zu einer Modulprüfung oder Modulelementprüfung. Dieser Antrag 
muss schriftlich beim Prüfungssekretariat der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät II 
erfolgen. Dem Antrag sind beizufügen: 
eine Erklärung darüber, ob der/die Studierende bei einem früheren Prüfungsverfahren be-
reits eine Bachelor-Prüfung, eine Diplom-Vorprüfung oder eine vergleichbare Zwischenprü-
fung, eine Master-Prüfung, eine Magisterprüfung, eine Diplomprüfung oder eine staatliche 
Hochschulprüfung im Studiengang Mikrotechnologie und Nanostrukturen oder in einem ver-
gleichbaren Studiengang an einer anderen Hochschule endgültig nicht bestanden hat, oder 
ob er/sie sich gegenwärtig in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet. 
 
(2) Die Zulassung zu einer Prüfung setzt eine fristgerechte Anmeldung über das Campus-
Management-System der Universität des Saarlandes, gegebenenfalls nach Nachweis der 
erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen zu Modulen oder Modulelementen voraus. In 
Ausnahmefällen kann das Prüfungssekretariat auf Antrag die Anmeldung zu einer Prüfung 
vornehmen. An- und Abmeldungen sind bis eine Woche vor Prüfungstermin möglich. Über 
die Zulassung zu Prüfungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Die in der Studienordnung spezifizierten Prüfungsvorleistungen sind für die Zulassung zu 
den Prüfungen nachzuweisen. 
 
(4) Die Zulassung zu einer Prüfung des Bachelor-Studiums darf nur abgelehnt werden, wenn 
1. die Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 2 oder 3 nicht erfüllt sind oder 
2. der Kandidat/die Kandidatin den Prüfungsanspruch für das entsprechende Modul oder 

den Studiengang  endgültig verloren hat. 
 

§ 20 
Zulassung zur Bachelor-Arbeit 

 
(1) Die Zulassung zur Bachelor-Arbeit setzt ein ordnungsgemäßes Studium voraus. Der 
Nachweis eines ordnungsgemäßen Studiums erfolgt durch: 
1. die Immatrikulation in dem Bachelor-Studiengang Mikrotechnologie und Nanostrukturen; 
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2. den Erwerb von mindestens 120 Credit Points gemäß in der Studienordnung definierten 
Prüfungsleistungen; 

3. den Abschluss der Grundpraxis der berufspraktischen Tätigkeit im Umfang von mindes-
tens 8 Wochen, nachzuweisen durch eine Bescheinigung des/der Beauftragten für die be-
rufspraktische Tätigkeit. 

 
(2) Die Zulassung ist mit den Nachweisen eines ordnungsgemäßen Studiums beim Prü-
fungssekretariat zu beantragen. 
 
(3) Für die Zulassung bzw. die Ablehnung der Zulassung zur Bachelor-Arbeit gelten § 19 
Abs. 4 entsprechend. 
 
(4) Auf begründeten Antrag kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten/die Kandidatin 
bereits zur Bachelor-Arbeit zulassen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 noch nicht 
vollständig erfüllt sind. 
 

§ 21  
Bachelor-Arbeit: Thema, Dauer, Verfahren, Gestaltung, Bewertung, Bestehen 

 
(1) Die Bachelor-Arbeit ist eine Projektarbeit, die unter Anleitung ausgeführt wird. Sie soll 
zeigen, dass der Kandidat/die Kandidatin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 
eine Problemstellung aus dem Gebiet der Mikrotechnologie und Nanostrukturen unter Anlei-
tung zu lösen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Die schriftliche Ausarbeitung der Ba-
chelor-Arbeit kann in deutscher oder englischer Sprache oder auf Antrag an den Prüfungs-
ausschuss in einer anderen Fremdsprache verfasst werden. 
 
(2) Das Thema einer Bachelor-Arbeit kann von jedem Prüfer / jeder Prüferin nach § 7 Abs. 1 
gestellt werden. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss bestellt einen Erstgutachter/eine Erstgutachterin und einen 
Zweitgutachter/eine Zweitgutachterin als Prüfer/Prüferin sowie den Betreuer/die Betreuerin. 
Der Betreuer/die Betreuerin ist in der Regel der Erstgutachter/die Erstgutachterin. 
 
(4) Das Thema der Bachelor-Arbeit wird innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach der Zulas-
sung zur Bachelor-Arbeit gestellt. Dem Kandidaten/der Kandidatin ist Gelegenheit zu geben, 
für das Thema der Bachelor-Arbeit Vorschläge zu machen. Der Kandidat/die Kandidatin ist 
hierzu jedoch nicht verpflichtet. 
 
(5) Der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas, d.h. des Beginns der Bearbeitungszeit, und das 
Thema sind aktenkundig zu machen. 
 
(6) Die Bearbeitungszeit und der Studienaufwand der gesamten Bachelor-Arbeit einschließ-
lich des Bachelor-Kolloquiums betragen 12 CP entsprechend einer Bearbeitungszeit von 11 
Wochen. Thema und Aufgabenstellung müssen es ermöglichen, dass die zur Bearbeitung 
vorgesehene Zeit eingehalten werden kann. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag ausnahmsweise angemessen verlängern. 2 Wo-
chen gelten in der Regel als angemessen. Die Verlängerung der Bearbeitungszeit hat jedoch 
keinen Einfluss auf die Vergabe der Credit Points.  
 
(7) Der Kandidat/Die Kandidatin kann einmalig innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Er-
halt des Themas nach Rücksprache das Thema zurückgeben, ohne dass die Arbeit als erst-
malig nicht bestanden gilt. Ein neues Thema der Bachelor-Arbeit wird dann innerhalb einer 
Frist von 4 Wochen nach der Rückgabe des ersten Themas gestellt. 
 
(8) Muss die Bearbeitung der Bachelor-Arbeit wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, 
die der Kandidat/die Kandidatin nicht zu vertreten hat, um mehr als eine Woche unterbro-
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chen werden, so ruht die Frist während dieser Unterbrechung. Die entsprechenden Nach-
weise, bei Krankheit ein ärztliches Attest, hat der Kandidat/die Kandidatin unverzüglich dem 
Prüfungssekretariat vorzulegen. Bezüglich der Gründe für die Unterbrechung steht der 
Krankheit des Kandidaten/der Kandidatin die Krankheit eines von ihm/ihr zu versorgenden 
Kindes gleich. Die Erforderlichkeit der Betreuung des erkrankten Kindes durch den Kandida-
ten/die Kandidatin wird nachgewiesen durch ärztliches Zeugnis gemäß § 45 SGB V. Ruht die 
Bearbeitungszeit bei einer Bachelor-Arbeit länger als drei Monate, so gilt die Abschluss-
Arbeit als nicht unternommen. Dem Kandidaten/Der Kandidatin ist nach Wegfall der Hinde-
rungsgründe eine neue Abschluss-Arbeit zuzuweisen. 
 
(9) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss werden die Inanspruchnahme der gesetzlichen 
Mutterschutzfristen, der Elternzeit und die Erfüllung von Familienpflichten (insbesondere Er-
ziehung/Betreuung eines minderjährigen Kindes bzw. mehrerer minderjähriger Kinder  sowie 
die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger) sowie die besonderen Belange behinderter 
Studierender berücksichtigt. Ein Nachteilsausgleich gemäß § 10 bleibt unberührt. 
 
(10) Wird die Bearbeitungszeit nicht eingehalten, so ist die Bachelor-Arbeit nicht bestanden. 
Für eine Wiederholung gelten die Vorschriften des § 23 Abs. 3 sinngemäß. 
 
(11) Die schriftliche Ausarbeitung der Bachelor-Arbeit ist in drei gedruckten Exemplaren beim 
Prüfungssekretariat einzureichen. Zusätzlich ist eine elektronische Version in einem gängi-
gen Dateiformat abzuliefern. Der Kandidat / die Kandidatin muss schriftlich versichern, dass 
die gedruckte und die elektronische Version der schriftlichen Ausarbeitung der Bachelor-
Arbeit inhaltlich übereinstimmen. 
 
(12) Zusammen mit der schriftlichen Ausarbeitung der Bachelor-Arbeit ist die schriftliche 
Versicherung einzureichen, dass der Kandidat/die Kandidatin die Arbeit selbständig verfasst 
und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt hat. Die Stellen der Arbeit, die 
anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen unter Angabe 
der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht werden. Bei Zeichnungen, Skizzen und Plä-
nen sowie bildlichen und grafischen Darstellungen ist anzugeben, ob sie selbständig gefer-
tigt, nach eigenen Angaben durch andere ausgeführt oder übernommen worden sind. 
 
(13) Der Zeitpunkt des Einreichens der schriftlichen Ausarbeitung der Bachelor-Arbeit ist 
aktenkundig zu machen. 
 
(14) Die Bachelor-Arbeit wird mit einem Kolloquium abgeschlossen. Dieses muss spätestens 
6 Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Bachelor-Arbeit abgelegt worden 
sein. Es wird gewährleistet, dass das Bachelor-Kolloquium im gleichen Semester abgelegt 
werden kann, in dem die schriftliche Ausarbeitung der Bachelor-Arbeit abgegeben wurde. 
 
(15) Die Bachelor-Arbeit wird von dem Prüfer/der Prüferin, der/die das Thema gestellt hat, 
und von dem/der durch den Prüfungsausschuss bestellten Zweitgutachter/Zweitgutachterin 
beurteilt. Beide geben spätestens 6 Wochen nach Einreichen der schriftlichen Ausarbeitung 
der Bachelor-Arbeit ein schriftliches Gutachten ab, das eine Note nach § 13 Abs. 1 und 2 
enthalten muss. Bei unterschiedlicher Bewertung wird die Note für die Bachelor-Arbeit nach 
§ 13 Abs. 5 errechnet. Weichen die vorgeschlagenen Noten jedoch um 1,0 oder mehr vonei-
nander ab oder bewertet nur einer der Gutachter/eine der Gutachterinnen die Bachelor-
Arbeit mit ‚nicht ausreichend', so bestellt der Prüfungsausschuss einen Drittgutachter/eine 
Drittgutachterin für die Bachelor-Arbeit. Liegt dessen/deren Gutachten vor, so setzt abwei-
chend von § 13 Abs. 5 der Prüfungsausschuss auf Grund der drei Gutachten die Note für die 
Bachelor-Arbeit fest.  
 
(16) Das Nichtbestehen bzw. das Bestehen und die Note der Bachelor-Arbeit sind dem Kan-
didaten/der Kandidatin unverzüglich bekannt zu geben. 
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§ 22 
Bestehen der Bachelor-Prüfung, Gesamtnote 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn: 
1. jede Prüfung gemäß den Regelungen der Studienordnung bestanden ist; 
2. die erforderlichen 168 CP (ohne Bachelor-Arbeit) gemäß der Studienordnung unter Be-

rücksichtigung der Pflicht- und Wahlpflichtmodule erreicht sind; 
3. die Bachelor-Arbeit bestanden ist. 
 
(2) Die Bachelor-Prüfung ist nicht bestanden, wenn gemäß der Studienordnung ein oder 
mehrere verpflichtend vorgeschriebene Prüfungen oder alle in einer verpflichtend vorge-
schriebenen Kategorie wählbaren Prüfungen endgültig nicht bestanden sind, oder die Ba-
chelor-Arbeit endgültig nicht bestanden ist. 
 
(3) Die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung errechnet sich aus den Noten der in der Studien-
ordnung aufgeführten Prüfungen sowie aus der Note der Bachelor-Arbeit. 
 
(4) Zur Berechnung der Gesamtnote werden die Noten aller Modulelementprüfungen bzw. 
die Note der Bachelor-Arbeit jeweils zunächst mit dem Credit-Point-Wert des zugehörigen 
Modulelements bzw. der Bachelor-Arbeit multipliziert und die Ergebnisse werden addiert. 
Das Ergebnis der Addition wird durch die Summe der Credit Points der beteiligten Mo-
dulelemente und der Bachelor-Arbeit dividiert. Dieses Ergebnis wird auf eine Stelle nach 
dem Komma abgerundet. Unbenotete Modulelemente bleiben bei der Berechnung der Ge-
samtnote unberücksichtigt. 
 
(5) Die berechnete Gesamtnote wird zur Angabe im Bachelor-Zeugnis und in der Bachelor-
urkunde wie folgt kategorisiert: 
bis 1,5:               sehr gut; 
über 1,5 bis 2,5: gut; 
über 2,5 bis 3,5: befriedigend; 
über 3,5 bis 4,0: ausreichend. 
 
(6) Ist die Bachelor-Prüfung nicht bestanden, oder verliert der Kandidat/die Kandidatin den 
Prüfungsanspruch, erteilt der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandida-
ten/der Kandidatin hierüber einen schriftlichen Bescheid, der eine Begründung enthält und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 
 
(7) Falls der Kandidat/die Kandidatin im Rahmen eines ordnungsgemäßen Studiums mehr 
als die minimal notwendige Anzahl an benoteten Credit Points erworben hat, kann er/sie 
entsprechend der Studienordnung eine Teilmenge der bestandenen Module bzw. Modulele-
mente zur Notenberechnung auswählen. 
 

§ 23 
Wiederholung von Prüfungen und/oder der Bachelor-Arbeit  

 
(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann zweimal wiederholt werden, wobei die zweite Wie-
derholungsprüfung auch als mündliche Prüfung durchgeführt werden kann. Nach zwei erfolg-
losen Wiederholungsprüfungen verliert der Kandidat/die Kandidatin den Prüfungsanspruch in 
dem zugehörigen Modulelement. Soweit die Prüfung ein Wahl- oder Wahlpflicht-
Modul(element) betrifft, kann sie durch eine Prüfung eines anderen Wahl- oder Wahlpflicht-
Modul(element)s ersetzt werden, soweit dieses als Alternative in der studiengangspezifi-
schen Studienordnung vorgesehen ist und nicht schon entsprechende Leistungen erbracht 
wurden. Eine bestandene Prüfung kann innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden; 
dabei zählt das bessere Ergebnis. Es können maximal drei bestandene Prüfungen wieder-
holt werden.  
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(2) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag eine dritte Wie-
derholung zum nächstmöglichen Prüfungszeitraum ggf. unter Berücksichtigung eventueller 
Fristen einräumen. Ein begründeter Ausnahmefall liegt insbesondere vor, wenn der/die Stu-
dierende sämtliche Leistungskontrollen des Studienganges, bis auf die Prüfungsleistung für 
die er/sie die dritte Wiederholung beantragt, mit Erfolg abgelegt hat. 
 
(3) Die Bachelor-Arbeit kann bei einer Bewertung mit ‚nicht ausreichend’ einmal wiederholt 
werden. Im Falle des Nicht-Bestehens wird innerhalb einer Frist von 4 Wochen  nach Ab-
schluss der Bewertung der ersten Bachelor-Arbeit ein neues Thema gestellt. Eine Rückgabe 
des neuen Themas nach § 21 Abs. 7 ist jedoch nur dann zulässig, wenn bei der Anfertigung 
der ersten Bachelor-Arbeit von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht wurde. Eine zwei-
te Wiederholung der Bachelor-Arbeit ist ausgeschlossen; Fehlversuche an anderen Hoch-
schulen sind anzurechnen. 
 
(4) Die in Absatz 3 genannte Frist kann vom Prüfungsausschuss auf Antrag des Kandidaten/ 
der Kandidatin verlängert werden, wenn vor Ablauf der Frist, gegebenenfalls durch Vorlage 
eines ärztlichen Attests, glaubhaft gemacht wird, dass der Kandidat/die Kandidatin das Ver-
säumnis der Frist nicht zu vertreten hat. Bezüglich der Gründe für die Fristverlängerung steht 
der Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten die Krankheit eines von ihr/ihm zu versorgen-
den Kindes gleich. Die Erforderlichkeit der Betreuung des erkrankten Kindes durch den Kan-
didaten/die Kandidatin wird nachgewiesen durch ärztliches Zeugnis gemäß § 45 SGB V. Auf 
entsprechenden Antrag an den Prüfungsausschuss werden die Inanspruchnahme der ge-
setzlichen Mutterschutzfristen, der Elternzeit und der Erfüllung von Familienpflichten (insbe-
sondere Erziehung/Betreuung eines minderjährigen Kindes bzw. mehrerer minderjähriger 
Kinder sowie die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger) sowie die Belange behinderter 
Studierender berücksichtigt. Ein Nachteilsausgleich gemäß § 10 bleibt unberührt. 
 
(5) Wird eine Bachelor-Arbeit innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt und erstmals nicht 
bestanden, gilt sie als nicht erfolgt. 
 

§ 24  
Akademischer Grad und Abschluss-Dokumente 

 
(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung wird innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis in 
deutscher und auf Antrag des/der Studierenden in englischer Sprache ausgestellt. Es enthält 
die kategorisierte Gesamtnote unter Angabe der berechneten Gesamtnote in Klammern, 
sowie das Thema und die Note der Bachelor-Arbeit. Zusätzlich zum Zeugnis wird ein 
Transcript of Records (Studienkonto) in deutscher Sprache und auf Antrag des/der Studie-
rende in englischer Sprache ausgehändigt. 
 
(2) Das Zeugnis wird von dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. Es 
trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung erfolgte, sowie das Datum der Unter-
zeichnung. 
 
(3) Nach bestandener Bachelor-Prüfung ist innerhalb von vier Wochen eine Bachelor-
Urkunde auszustellen. Die Urkunde wird vom/von der Prüfungsausschussvorsitzenden und 
von der Dekanin/dem Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät  versehen. Es 
enthält das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, sowie 
das Datum der Unterzeichnung. 
 
(4) Die Bachelor-Urkunde wird auf Deutsch und auf Antrag auf Englisch ausgestellt. Die Ur-
kunde bescheinigt dem Kandidaten/der Kandidatin die Verleihung des akademischen Grades 
"Bachelor of Science" (B.Sc.). 
 
(5) Mit der Urkunde wird dem Absolventen/der Absolventin ein Diploma Supplement ausge-
händigt. 
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III Schlussbestimmungen  
 

§ 25 
Inkrafttreten, Übergangsregelungen 

 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der Hochschulen 
des Saarlandes in Kraft. Sie ist verbindlich für alle Studierende, welche nach diesem Zeit-
punkt mit dem Bachelor-Studium Mikrotechnologie und Nanostrukturen beginnen.  
 
(2) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung im bisherigen Ba-
chelor-Studiengang Mikrotechnologie und Nanostrukturen eingeschrieben waren, können bis 
zum Ende ihrer Regelstudienzeit zuzüglich einer Übergangsfrist von zwei Jahren gemäß der 
bisherigen Prüfungsordnung studieren und den Bachelor-Abschluss erwerben. 
 
Saarbrücken, 21. Juli 2017 
 
 
 
 
 
Der Universitätspräsident 
Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt 
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Studienordnung  
für den Bachelor-Studiengang  

Mikrotechnologie und Nanostrukturen 
 

Vom 7. Juli 2016 
 
Die Fakultät 7 (Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät II – Physik und Mechatronik) der 
Universität des Saarlandes hat auf Grund von § 54 Universitätsgesetz vom 23. Juni 2004 
(Amtsbl. S. 1782), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Oktober 2014 (Amtsbl. S. 406), auf 
der Grundlage der Prüfungsordnung vom 7. Juli 2016 (Dienstbl. Nr. 55, S. 602) folgende 
Studienordnung für den Bachelor-Studiengang Mikrotechnologie und Nanostrukturen 
erlassen, die nach Zustimmung des Senats der Universität des Saarlandes hiermit verkündet 
wird. 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Die vorliegende Studienordnung regelt Inhalt und Aufbau des Bachelor-Studiengangs 
Mikrotechnologie und Nanostrukturen auf Grundlage der Prüfungsordnung für den Bachelor-
Studiengang Mikrotechnologie und Nanostrukturen vom 7. Juli 2016 (Dienstbl. Nr. 55, 
S. 602). 
 

§ 2 
Ziele des Studiums und Berufsfeldbezug 

 
(1) Der Bachelor-Studiengang Mikrotechnologie und Nanostrukturen zielt darauf ab, eine 
Ausbildung zu verwirklichen, die Physik mit den Ingenieurwissenschaften mit dem 
Schwerpunkt Miniaturisierung kombiniert und die dadurch dem fächerübergreifenden 
Systemgedanken besondere Bedeutung beimisst. 
 
(2) Um eine frühzeitige Berufsqualifikation in Industrie und Forschung zu erreichen, sollen 
die Studierenden die Fähigkeit erwerben, komplexe Fragestellungen im Bereich 
Mikrotechnologie und Nanostrukturen in ihrem fächerübergreifendem Kontext mit modernen 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten, sich selbstständig in neue Themengebiete 
einzuarbeiten, komplexe fachliche Tätigkeiten zu leiten und Verantwortung für 
Arbeitsgruppen zu übernehmen. Weiterhin soll der Studiengang gute Kommunikations- und 
Teamfähigkeit sowie effektive Arbeitsorganisation vermitteln. Gleichzeitig ist die Bachelor-
Ausbildung im Fach Mikrotechnologie und Nanostrukturen auch als Grundlage eines stärker 
forschungsorientierten Master-Studiengangs angelegt, der konsekutiv auf dem Bachelor-
Studiengang aufbaut. 
 

§ 3 
Inhalte des Studiums 

 
Um die in § 2 genannten Zielsetzungen zu erreichen, sieht der Studiengang eine breite 
Ausbildung in physikalischen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen vor, sowie deren 
fachspezifische Erweiterung in Vertiefungsfächern. In den angebotenen natur- und 
ingenieurwissenschaftlichen Wahlpflichtfächern erfolgt eine beschränkte Spezialisierung. Zur 
Vertiefung und praktischen Umsetzung von Lehrinhalten sowie zur Steigerung der sozialen 
Kompetenz der Studierenden sind verschiedene Praktika vorgesehen. Weiterhin wird die 
Ausbildung durch fachübergreifende Elemente und allgemeine Wahlfächer, darunter 
Sprachkurse, wirtschaftswissenschaftliche Module sowie Tutortätigkeit komplettiert. Die als 
Vorleistung für den Studiengang geforderte berufspraktische Tätigkeit gibt einen frühzeitigen 
Einblick in industrielle Abläufe. Den Abschluss des Studiums stellen das Bachelor-Seminar 
und die Bachelor-Arbeit dar. 
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§ 4 

Berufspraktische Tätigkeit – Grundpraxis 
 
(1) Die Zulassung zur Bachelor-Arbeit setzt den Abschluss einer berufspraktischen Tätigkeit 
von mindestens 8 Wochen Grundpraxis voraus. Es wird empfohlen, diese vor Beginn des 
Studiums abzuleisten. Die näheren Regelungen zur berufspraktischen Tätigkeit, auch über 
die Anrechnung von Praxiszeiten, z.B. im Rahmen des Wehr- oder Zivildienstes, sind in den 
von der Fakultät 7 (Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät II – Physik und Mechatronik) 
erlassenen Richtlinien enthalten. 
 
(2) Die Teilnahme an der berufspraktischen Tätigkeit ist gemäß § 20 Absatz 1 Nr. 3 der 
Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Mikrotechnologie und Nanostrukturen vom 
7. Juli 2016 nachzuweisen. 
 
(3) Zuständig für die Angelegenheiten der berufspraktischen Tätigkeit ist der/die von der 
Fakultät 7 (Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät II – Physik und Mechatronik) hierzu 
bestellte Beauftragte. 
 

§ 5 
Studienbeginn 

 
Das Studium kann in der Regel jeweils zum Wintersemester eines Jahres aufgenommen 
werden. Ein Studienbeginn zum Sommersemester ist grundsätzlich möglich, allerdings mit 
Einschränkungen, insbesondere im Hinblick auf die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit, 
verbunden. Studieninteressenten, die das Studium im Sommersemester aufnehmen wollen, 
wird daher ein Beratungsgespräch mit der zuständigen Fachstudienberatung empfohlen. 
 

§ 6 
Art der Lehrveranstaltungen 

 
Das Lehrangebot wird durch Lehrveranstaltungen folgender Art vermittelt: 
1. Vorlesungen (V): 

Sie dienen zur Einführung in ein Fachgebiet und vermitteln u.a. einen Überblick über 
fachtypische theoretische Konzepte und Prinzipien, Methodiken und Fertigkeiten, 
Technologien und praktische Realisierungen. Vorlesungen geben Hinweise auf 
weiterführende Literatur und eröffnen den Weg zur Vertiefung der Kenntnisse durch 
Übungen, Praktika und ergänzendes Selbststudium. 

2. Übungen (Ü): 
Sie finden überwiegend als Ergänzungsveranstaltungen zu Vorlesungen in kleineren 
Gruppen statt. Sie sollen den Studierenden durch Bearbeitung exemplarischer Probleme 
die Gelegenheit zur Anwendung und Vertiefung der in der Vorlesung vermittelten 
Lehrinhalte sowie zur Selbstkontrolle des Wissensstandes ggf. durch eigene 
Fragestellung geben. 

3. Seminare (S): 
Sie sind Veranstaltungen mit überschaubarer Teilnehmerzahl zum gemeinsamen 
Erarbeiten oder zum Austausch von Studienergebnissen in Form von Diskussionen und 
Referaten. Sie dienen der Vertiefung der Ausbildung in einem Fachgebiet, dem Erlernen 
wissenschaftlicher Darstellungs- und Vortragstechnik sowie der Anleitung zu kritischer 
Sachdiskussion von Forschungsergebnissen. 

4. Praktika (P): 
Sie bieten den Studierenden die Gelegenheit, allein oder in kleinen Gruppen die 
Handhabung typischer Geräte, Laboreinrichtungen, Systeme oder Computerprogramme 
einzuüben. Praktika dienen der praktischen Umsetzung und Vertiefung von Lehrinhalten 
durch Experimente und computergestützte Methoden und fördern die Teamfähigkeit der 
Studierenden. 
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5. Präsenzübungen (PÜ): 
Sie finden überwiegend als Ergänzungsveranstaltung zu Vorlesungen statt. Sie sollen 
den Studierenden durch Bearbeitung exemplarischer Probleme die Gelegenheit zur 
Anwendung und Vertiefung des in der Vorlesung behandelten Stoffes geben. Die 
erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben kann Voraussetzung für einen 
Leistungsnachweis sein. 

 
§ 7 

Aufbau des Studiums 
 
(1) Der Studiengang umfasst 180 Credit Points (CP), davon mindestens 103 benotet, und 
gliedert sich in Module im Umfang von 165 Credit Points (CP), die sich ihrerseits aus 
Modulelementen zusammensetzen, sowie eine benotete Abschlussarbeit – Bachelor-
Seminar und Bachelor-Arbeit – im Umfang von 15 Credit Points. 
 
(2) Die Module des Studiengangs gehören den folgenden Kategorien an: 

 1. Mathematik (23 CPs, davon mind. 14 CP benotet) 
 2. Allgemeine Grundlagen (11 CPs, davon mind. 5 CP benotet) 
 3. Experimentalphysik (39 CPs, davon mind. 25 CP benotet) 
 4. Theoretische Physik (16 CPs, davon mind. 8 CP benotet) 
 5. Physikalische Praktika (12 CPs, unbenotet) 
 6. Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen (29 CPs, davon mind. 19 CP benotet) 
 7. Ingenieurwissenschaftliche Vertiefungen (15 CPs, davon mind. 11 CP benotet) 
 8. Ingenieurwissenschaftliche Praktika (7 CPs, unbenotet) 
 9. Wahlpflichtfächer (mind. 11 CPs, davon mind. 6 CP benotet) 
 10. Bachelor-Seminar und Bachelor-Arbeit (15 CPs, benotet) 

 
Die Module und Modulelemente der einzelnen Kategorien sowie jeweils die Art der 
Lehrveranstaltung, deren Semesterwochenstunden und Credit Points, ihren Zyklus, sowie 
die Art ihrer Prüfung und Benotung sind in Anhang A beschrieben. Ebenso ist in Anhang A 
das Regelstudiensemester jedes Moduls angegeben. 
 
(3) Zu den Modulen der Kategorie Wahlpflichtfächer nach Anhang A, Tabelle IX, gehören 
Kurse in lebenden Sprachen, Seminare und Praktika der Physik und 
Ingenieurwissenschaften und eine Tutortätigkeit in Lehrveranstaltungen gemäß Absatz 2 Nr. 
3, 4, 6 oder 7. Sprachkurse, Seminare und Praktika können im Umfang von jeweils 
höchstens 6 CPs eingebracht werden. Eine Tutortätigkeit wird mit 2 CPs pro 
Semesterwochenstunde veranschlagt und kann im Umfang von höchstens 4 CPs 
eingebracht werden. Es müssen im Wahlpflichtbereich mindestens 11 CPs eingebracht 
werden, von denen mindestens 6 CPs benotet sein müssen. Auf Antrag an den 
Prüfungsausschuss können studentisches Engagement, z.B. Mitarbeit bei der akademischen 
Selbstverwaltung, sowie Veranstaltungen zu Schlüsselkompetenzen im Umfang von maximal 
3 CP eingebracht werden. 
 
(4) Die Module der Kategorien nach Absatz 2 Nr. 1 bis Nr. 8 werden mindestens einmal im 
Jahr angeboten. In der Kategorie Wahlpflichtfächer nach Absatz 2 Nr. 9 werden die 
Modulelemente nach Anhang A, Tabelle IX mindestens einmal alle zwei Jahre angeboten, 
wobei der Studiendekan/die Studiendekanin in jedem Studienjahr ein hinreichendes Angebot 
an Wahlpflichtfächern sicherstellt. 
 
(5) Die Unterrichtssprache in den Modulkategorien gemäß Absatz 2 Nr. 1 bis Nr. 8 ist in der 
Regel Deutsch. Die Modulelemente der Wahlpflichtkategorie gemäß Absatz 2 Nr. 9 – 
ausgenommen Sprachkurse – finden in der Regel in deutscher oder englischer Sprache 
statt. 
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(6) Das Studienangebot in den verschiedenen Modulkategorien kann für ein oder mehrere 
Semester um zusätzliche Module oder Modulelemente erweitert werden, die vom 
Prüfungsausschuss zu genehmigen sind. Diese Veranstaltungen, ihr Gewicht in Credit 
Points und ihre Zugehörigkeit zu den Modulkategorien werden jeweils vor Semesterbeginn 
bekannt gegeben. 
 
(7) Detaillierte Informationen zu den Inhalten der Module und Modulelemente sowie die 
jeweilige Art der Prüfung werden im Modulhandbuch beschrieben, das in geeigneter Form 
bekannt gegeben wird. Änderungen an den Festlegungen des Modulhandbuchs, die nicht in 
dieser Studienordnung geregelt sind, sind dem zuständigen Studiendekan / der zuständigen 
Studiendekanin anzuzeigen und in geeigneter Form zu dokumentieren. 
 

§ 8 
Zulassungsvoraussetzungen zu Modulen 

 
Zum Modulelement Tutortätigkeit nach Anhang A, Tabelle IX, wird nur zugelassen, wer das 
zu betreuende Modul(element) bereits erfolgreich abgeschlossen hat.  
 

§ 9 
Auslandsaufenthalt 

 
Allen Studierenden des Bachelor-Studiengangs Mikrotechnologie und Nanostrukturen wird 
ein Auslandsstudium empfohlen. Die Studierenden sollten an einer Beratung zur 
Durchführung des Auslandsstudiums teilnehmen und im Vorfeld über ein „Learning 
Agreement“ die Anerkennung von Studienleistungen klären. Im Ausland erbrachte Studien- 
und Prüfungsleistungen werden gemäß der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang 
Mikrotechnologie und Nanostrukturen anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen, die sie ersetzen sollen, 
nachgewiesen wird. Über Studienmöglichkeiten, Austauschprogramme, Stipendien und 
Formalitäten informieren sowohl das „International Office“ der Universität als auch die 
Lehrenden der Fakultät 7. Aufgrund langer Bearbeitungszeiten und der Antragsfristen bei 
ausländischen Universitäten sowie Stipendiengebern sollte die Vorbereitung für ein 
Auslandsstudium in der Regel ein Jahr vor Antritt des Auslandaufenthalts erfolgen. 
 

§ 10 
Studienplan 

 
Der Studiendekan/Die Studiendekanin der Fakultät 7 (Naturwissenschaftlich Technischen 
Fakultät II – Physik und Mechatronik) erstellt auf der Grundlage dieser Studienordnung einen 
Studienplan, der nähere Angaben über Art und Umfang der Modulelemente enthält sowie 
Empfehlungen für einen zweckmäßigen Aufbau des Studiums gibt. Dieser wird in geeigneter 
Form bekannt gegeben.  
 

§ 11 
Studienberatung 

 
(1) Die Zentrale Studienberatung der Universität des Saarlandes berät Interessierte und 
Studierende über Inhalt, Aufbau und Anforderungen eines Studiums. Darüber hinaus gibt es 
Beratungsangebote bei Entscheidungsproblemen, bei Fragen der Studienplanung 
und -organisation. 
 
(2) Die Fakultät benennt Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen oder akademische Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen, die Sprechstunden für die fachliche Beratung anbieten. Für spezifische 
Rückfragen zu einzelnen Modulen stehen die Modulverantwortlichen zur Verfügung. 
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§ 12 

Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der Hochschulen 
des Saarlandes in Kraft. Sie ist verbindlich für alle Studierende, welche nach diesem 
Zeitpunkt mit dem Studium der Mikrotechnologie und Nanostrukturen beginnen. 
 
 
Saarbrücken, 21. Juli 2017 
 
 
 
 
 
Der Universitätspräsident 
Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt 
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Anhang A: Module und Modulelemente 
Die Tabellen dieses Anhangs verwenden folgende Abkürzungen: 
RS Regelstudiensemester LV Lehrveranstaltungsart PVL Prüfungsvorleistungen PÜ Präsenzübung 
CP Workload in Credit Points V Vorlesung SP schriftliche Prüfung  
SWS Semesterwochenstunden Ü Übung MP mündlichePrüfung  
WS Wintersemester S Seminar B benotet  
SS Sommersemester P Praktikum U unbenotet  
 

Tabelle I: Module der Kategorie Mathematik – 23 Credit Points, davon mind. 14 CP benotet* 
Modul RS Element Zyklus LV SWS CP Note Prüfungsart 
Theoretische Physik Ia1 
(für MuN und Lehramt) 

1 Theoretische Physik Ia: 
Rechenmethoden der 
Mechanik 

WS V/Ü 3/2 5 B Schriftl. od. mündl./PVL 

Höhere Mathematik für Ingenieure 2 2  SS V/Ü 4/2 9 B Schriftl. od. mündl. /PVL 
Höhere Mathematik für Ingenieure 3 3  WS V/Ü 4/2 9 B Schriftl. od. mündl. /PVL 
1 Die Veranstaltung kann auch in einer Variante zum Erzielen von 7 CPs besucht werden. Die dabei zusätzlich erworbenen 2 CPs können im Wahlpflichtbereich 
eingebracht werden. 

Tabelle II: Module der Kategorie Allgemeine Grundlagen – 11 Credit Points, davon mind. 5 CP benotet* 
Modul RS Element Zyklus LV SWS CP Note Prüfungsart 
Einführung in die 
Materialwissenschaft  

1  WS V/Ü 3/2 6 B Schriftl. od. mündl. /PVL 

Programmieren für Ingenieure2 2  SS V/Ü 2/3 5 B Prüfungszulassung über 
Übungen, schriftl. od. 
mündl. 

2 Die Veranstaltung kann auch in einer Variante zum Erzielen von 8 CPs besucht werden. Die dabei zusätzlich erworbenen 3 CPs können im Wahlpflichtbereich 
eingebracht werden. 
 

* ges. xx CP, mind. yy CP benotet heißt, dass aus dem jeweiligen Block insgesamt xx CP erworben werden müssen (d.h. es müssen i.d.R. alle Prüfungen 
bestanden sein, außer in der ing.-wiss. Vertiefung, wo 4 aus 6 Veranstaltungen ausgewählt und die Prüfungen bestanden werden müssen); der/die Studierende 
kann wählen, welche Prüfungen in die Gesamtnote eingehen, wobei mind. yy CP in die Gesamtnote eingehen müssen. Dabei ist es dem/der Studierenden 
freigestellt, mehr als die Mindestzahl in die Gesamtnote eingehen zu lassen; es ist also auch möglich, alle benoteten Prüfungen in die Endnote einzubringen. 
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Tabelle III: Module der Kategorie Experimentalphysik – 39 Credit Points, davon mind. 25 CP benotet* 
Modul RS Element Zyklus LV SWS CP Note Prüfungsart 
Experimentalphysik I 1 Mechanik, Schwingungen und Wellen  WS V/PÜ/Ü 4/2 10 B Schriftl. od. mündl. /PVL 
Experimentalphysik II 2 Elektromagnetismus SS V/Ü 4/2 8 B Schriftl. od. mündl. /PVL 
Experimentalphysik IIIa 3 Optik, Thermodynamik WS V/Ü 3/1 5 B Schriftl. od. mündl. /PVL 
Experimentalphysik IIIb 4 Quantenphysik, Atomphysik SS V/Ü 4/1 6 B Schriftl. od. mündl. /PVL 
Experimentalphysik IVa 5 Festkörperphysik I WS V/Ü 2/1 4 B Schriftl. od. mündl. /PVL 
Experimentalphysik IVc 5 Nanostrukturphysik I WS V 4 6 B Schriftl. od. mündl. /PVL 
 

 

Tabelle IV: Theoretische Physik – 16 Credit Points, davon mind. 8 CP benotet* 
Modul RS Element Zyklus LV SWS CP Note Prüfungsart 
Theoretische Physik I und II für LAG 
und MuN 

3 Klassische Mechanik und 
Elektrodynamik 

WS V/Ü 4/2 8 B Schriftl. od. mündl. 

Theoretische Physik III 4 Quantenphysik und 
statistische Physik 

SS V/Ü 4/2 8 B Schriftl. od. mündl. 

 

 

Tabelle V: Physikalische Praktika – 12 Credit Points 
Modul RS Element Zyklus LV SWS CP Note Prüfungsart 
Grundpraktikum für MuN 5  WS P 4 6 U Schriftl. od. mündl. 
Physikalisches Praktikum für 
Fortgeschrittene MuN I 

6  SS P 4 6 U Schriftl. od. mündl. 
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Tabelle VI: Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen – 29 Credit Points, davon mind. 19 CP benotet* 
Modul RS Element Zyklus LV SWS CP Note Prüfungsart 
Grundlagen der Elektrotechnik I 1  WS V/Ü 2/1 5 B Schriftl. od. mündl. 
Grundlagen der Elektrotechnik II 2  SS V/Ü 2/1 5 B Schriftl. od. mündl. 
Mikrotechnologie 3  WS V/Ü 2/1 4 B Schriftl. od. mündl. 
Elektronik: Physikalische Grundlagen 3  WS V/Ü 4 6 B Schriftl. od. mündl. 
Elektronik: Elektronische Schaltungen 4  SS V/Ü 2 3 B Schriftl. od. mündl. 
Messtechnik und Sensorik 4  SS V/Ü 2/1 6 B Schriftl. od. mündl. 
 

Tabelle VII: Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung – mind. 15 Credit Points, davon mind. 11 CP benotet* 
Modul RS Element Zyklus LV SWS CP Note Prüfungsart 
Wahlblock:  
4 aus 6 zu wählen 

4 Schaltungstechnik: elektr. Netzwerke SS V/Ü 2/1 3 B Schriftl. od. mündl. 
4 Mikromechanische Bauelemente SS V/Ü 2/1 4 B Schriftl. od. mündl. 
5 Mikroelektronik 1 WS V/Ü 2/1 4 B Schriftl. od. mündl. 
5 Materialien der Mikroelektronik 1 WS V/Ü 2/1 4 B Schriftl. od. mündl. 
6 Aufbau- und Verbindungstechnik 1 WS V/Ü 2/1 4 B Schriftl. od. mündl. 
6 Elektrische Klein- und Mikroantriebe SS V/Ü 2/1 4 B Schriftl. od. mündl. 

 
Tabelle VIII: Ingenieurwissenschaftliche Praktika – 7 Credit Points 
Die Praktika Grundlagen der E-Technik und Schaltungstechnik, Aufbau- und Verbindungstechnik sowie das Blockpraktikum Mikrotechnologie 
können in einem beliebigen Semester nach Hören der dazu gehörenden Vorlesung belegt werden. Bei der Auswahl der Veranstaltungen ist auf 
eine gleichmäßige Verteilung des Workloads in CPs zu achten (ca. 30 CPs / Semester sind anzustreben.) 
Modul RS Element Zyklus LV SWS CP Note Prüfungsart 
Ingenieurwissenschaftliche 
Praktika 

3 Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik WS P 2 3 U Schriftl. od. mündl. 
4 Praktikum Schaltungstechnik  SS P 2 3-4 U Schriftl. od. mündl. 
6 Praktikum Aufbau- und Verbindungstechnik SS P 4 3 U Schriftl. od. mündl. 
4 Blockpraktikum Mikrotechnologie SS P 4 4 U Schriftl. od. mündl. 
6 Ing.-wiss Teamprojekt SS P 4 4 U Schriftl. od. mündl. 
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Tabelle IX: Module der Kategorie Wahlpflichtfächer – mind. 11 Credit Points, davon mind. 6 Credit Points benotet 
Falls in dieser Tabelle nichts anderes angegeben, richtet sich die Zahl der erworbenen CPs nach den Vorgaben der entsprechenden 
Fachrichtung, die die ausgewählten Veranstaltungen anbietet. 
Um eine gleichmäßige Verteilung des Workloads zu gewährleisten, sollten die Wahlpflichtfächer in der Regel so gewählt werden, dass sich die 
dabei erworbenen CPs folgendermaßen aufteilen: Regelstudiensemester 1: 3-4 CPs / Regelstudiensemester 2: 2-3 CPs / Regelstudiensemester 
5/6: 5-7 CPs 
Modul RS Element Zyklus LV SWS CP Note Prüfungsart 
Wählbare Elemente 6 Allgemeine Chemie WS V/Ü 2/1 4 B Schriftl. od. mündl. /PVL 

6 Erweiterung TPIa: Rechenmethoden der 
Mechanik (Umfang wie Physik Bachelor, 
s.o.) 

WS V/Ü 3/2 2 B Prüfungszul. über 
Übungen, schriftl. od. 
mündl. 

6 Programmieren für Ingenieure, Teilmodul mit 
3 CPs (s.o.) 

WS V/Ü 2/3 3 B Prüfungsvorleistung:  
Übungen; Klausur 

6 Vertiefungsvorlesungen der 
Ingenieurwissenschaften oder der Physik 

WS/SS V 2 4 B Schriftl. od. mündl. 

6 Praktika der Ingenieurwissenschaften oder 
der Physik gem. § 6 der Studienordnung 

WS/SS P 2 2 U Schriftl. od. mündl. 

6 Lebende Sprache (Sprachkurse) WS/SS Ü 1 3 U Schriftl. od. mündl. 
6 Betriebswirtschaftslehre  WS/SS V   U Schriftl. od. mündl. 
6 Kommunikation und soziale Kompetenz WS V/Ü 1/1 2 U Schriftl. 
6 Patent- und Innovationsmanagement SS V 2 3 U Schriftl. od. mündl. 
6 Tutortätigkeit WS/SS Ü 1-2 2-4 U Schriftl. od. mündl. 
Vom Prüfungsausschuss genehmigte Lehrveranstaltungen gemäß §7 Abs. 5 

 

 

Tabelle X: Abschlussarbeit – 15 Credit Points 
Modul RS Element Zyklus LV SWS CP Note Prüfungsart 
Bachelor-Seminar 6 Bachelor-Seminar WS+SS S 2 3 B Schriftl. o. mündlich 
Bachelor-Arbeit 6 Bachelor-Arbeit WS+SS   12 B Arbeit 
 

Anmerkung: Die Prüfungsart der Veranstaltungen wird jeweils zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. 
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